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Antrag 

der Abgeordneten Holger Grießhammer, Ruth Müller, Florian von Brunn, Sabine 
Gross, Anna Rasehorn, Markus Rinderspacher, Volkmar Halbleib, Dr. Simone 
Strohmayr, Arif Taşdelen, Horst Arnold, Nicole Bäumler, Martina Fehlner, 
Christiane Feichtmeier, Doris Rauscher, Harry Scheuenstuhl, Ruth Waldmann, 
Katja Weitzel SPD 

Betriebe im Radon-Vorsorgegebiet Wunsiedel i. Fichtelgebirge unterstützen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, dem Landtag und im Ausschuss für Umwelt und 
Verbraucherschutz zu folgenden Fragen zu berichten: 

─ Wie läuft die Umsetzung der Vorgaben des Staatsministeriums für Umwelt und Ver-
braucherschutz (StMUV), die sich daraus ergeben, dass der Landkreis Wunsiedel 
i. Fichtelgebirge seit dem 11.02.2021 sogenanntes Radonvorsorgegebiet ist? 

─ Gibt es dazu eine Evaluation und wie sind ggf. deren Ergebnisse? 

─ Wie werden Arbeitgeber/Unternehmen ggf. beraten und bei der Umsetzung unter-
stützt? 

─ Welche Personal- und Sachkosten entstehen für den privaten Arbeitgeber / das Un-
ternehmen, der/die die erforderlichen Maßnahmen vornehmen muss/müssen? 

─ Gibt es finanzielle Unterstützung für private Arbeitgeber/Unternehmen, ggf. in wel-
cher Höhe? 

─ Welche organisatorische und finanzielle Unterstützung gibt es für Kommunen / öf-
fentliche Arbeitgeber? 

─ Welche Landes- und Bundesmittel stehen dazu ggf. zur Verfügung? 

─ Welchen weiteren Handlungsbedarf sieht das StMUV bei der Umsetzung der Vor-
gaben, bei organisatorischer und finanzieller Unterstützung von Arbeitgebern/Un-
ternehmen und Kommunen / öffentlichen Arbeitgebern? 

 

 

Begründung: 

Der Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge ist durch die Entscheidung des StMUV seit 
dem 11.02.2021 sogenanntes Radonvorsorgegebiet. Dadurch sind die dortigen Arbeit-
geber verpflichtet, zum Schutz ihrer Angestellten, die Radonkonzentration an allen Ar-
beitsplätzen im Erd- und Kellergeschoss zu messen. Bei einer Überschreitung des Re-
ferenzwertes von 300 Becquerel pro Kubikmeter in der Raumluft muss eine zweite 12-
monatige Messung durchgeführt werden. 

Jedes Unternehmen und jeder Sachaufwandsträger ist gesetzlich verpflichtet, an allen 
Arbeitsräumen im Keller- und Erdgeschoss ein Radonmessgerät (z. B. Exposimeter) 
einer anerkannten Stelle aufzustellen. Bei einem Überschreiten des Grenzwertes reicht 
häufig schon richtiges Lüften, möglicherweise können auch bauliche Veränderungen 
(neue Fenster und Bodenplatten, Radonabsaugung) notwendig sein. 
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Radon ist ein im Boden natürlich vorkommendes radioaktives Edelgas, das im Niedrig-
dosisbereich therapeutisch Anwendung findet. Allerdings kann ein zu intensiver und 
unkontrollierter Einfluss von Radon auch zu Erkrankungen führen. Es gilt nach dem 
Rauchen als eine der Hauptursachen für Lungenkrebs. 

Dass es in vielen Landkreisen in Oberbayern, aber auch in Oberfranken, hohe Radon-
belastungen gibt, ist seit vielen Jahren bekannt. Die Staatsregierung hat Mittel für die 
Beratung von Bürgerinnen und Bürger und Arbeitgeber zur Verfügung gestellt. Jedoch 
ist bisher unklar, wie Betriebe bei den Messungen und etwaigen baulichen Veränderun-
gen (finanziell) unterstützt werden können. Gleiches gilt bei Neubauten auch für Privat-
personen. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz 

Antrag der Abgeordneten Holger Grießhammer, Ruth Müller, Florian von Brunn 
u.a. SPD 
Drs. 19/2582 

Betriebe im Radon-Vorsorgegebiet Wunsiedel i. Fichtelgebirge unterstützen 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung mit der Maßgabe, dass im ersten Absatz die Wörter „und im Aus-
schuss für Umwelt und Verbraucherschutz“ gestrichen werden. 

Berichterstatterin: Anna Rasehorn 
Mitberichterstatterin: Dr. Andrea Behr 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz feder-
führend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag nicht 
befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 10. Sitzung am 
4. Juli 2024 beraten und e i n s t im m ig  mit der in I. enthaltenen Änderung Zu-
stimmung empfohlen. 

Alexander Flierl 
Vorsitzender 

 



 

19. Wahlperiode 26.09.2024 Drucksache 19/3364 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Holger Grießhammer, Ruth Müller, Florian von Brunn, 
Sabine Gross, Anna Rasehorn, Markus Rinderspacher, Volkmar Halbleib, 
Dr. Simone Strohmayr, Arif Taşdelen, Horst Arnold, Nicole Bäumler, Martina 
Fehlner, Christiane Feichtmeier, Doris Rauscher, Harry Scheuenstuhl, Ruth 
Waldmann, Katja Weitzel SPD 

Drs. 19/2582, 19/2975 

Betriebe im Radon-Vorsorgegebiet Wunsiedel i. Fichtelgebirge unterstützen 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, dem Landtag zu folgenden Fragen zu berichten: 

─ Wie läuft die Umsetzung der Vorgaben des Staatsministeriums für Umwelt und Ver-
braucherschutz (StMUV), die sich daraus ergeben, dass der Landkreis Wunsiedel 
i. Fichtelgebirge seit dem 11.02.2021 sogenanntes Radonvorsorgegebiet ist? 

─ Gibt es dazu eine Evaluation und wie sind ggf. deren Ergebnisse? 

─ Wie werden Arbeitgeber/Unternehmen ggf. beraten und bei der Umsetzung unter-
stützt? 

─ Welche Personal- und Sachkosten entstehen für den privaten Arbeitgeber / das Un-
ternehmen, der/die die erforderlichen Maßnahmen vornehmen muss/müssen? 

─ Gibt es finanzielle Unterstützung für private Arbeitgeber/Unternehmen, ggf. in wel-
cher Höhe? 

─ Welche organisatorische und finanzielle Unterstützung gibt es für Kommunen / öf-
fentliche Arbeitgeber? 

─ Welche Landes- und Bundesmittel stehen dazu ggf. zur Verfügung? 

─ Welchen weiteren Handlungsbedarf sieht das StMUV bei der Umsetzung der Vor-
gaben, bei organisatorischer und finanzieller Unterstützung von Arbeitgebern/Un-
ternehmen und Kommunen / öffentlichen Arbeitgebern? 

Die Präsidentin  

I.V. 

Tobias Reiß 

I. Vizepräsident 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold



Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über eine Verordnung und Anträge, die gem. § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung 

nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind offensichtlich alle Fraktionen. Gegenstimmen? – 

Ich sehe keine. Enthaltungen? – Ich sehe auch keine. Dann übernimmt der Landtag 

diese Voten.
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